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724. Bundesgesetz: Änderung des Mietrechtsgesetzes
(NR: GP XVII IA 205/A, 206/A und 207/A AB 844 S. 87. BR: AB 3617 S. 510.)

7 2 4 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Mietrechtsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Mietrechtsgesetz, BGBl. Nr. 520/1981,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 340/1987, wird wie folgt geändert:

Dem § 49 Abs. 1 ist anzufügen:

„Für solche Mietverhältnisse gilt:
1. Der Bundesminister für Justiz kann für

bestimmte Bundesländer für die Zeit bis läng-
stens 31. Dezember 1990 durch Verordnung
für gemietete Grundflächen, die als Sportstät-
ten, Kinderspielplätze oder Verkehrsübungs-
plätze für Kinder verwendet werden, Rege-
lungen treffen, die den §§19 bis 23 des Mie-
tengesetzes entsprechen, wenn nach Anhö-
rung des Landeshauptmannes feststeht, daß
im Land Maßnahmen der Raumordnung zur
Erhaltung der Widmung von Grundflächen
als Sportstätten, Kinderspielplätze oder Ver-
kehrsübungsplätze für Kinder vorbereitet
oder getroffen werden.

2. Endet ein Mietverhältnis, für das nach dem
zweiten Satz dieses Absatzes die §§19 bis 23
des Mietengesetzes bis zum 31. Dezember
1988 weiter gelten oder für das eine Verord-
nung nach Z 1 gilt, mit oder nach dem
31. Dezember 1988 durch Kündigung des
Vermieters oder durch Zeitablauf, so hat der

Mieter, der während der Dauer des Mietver-
hältnisses auf den Mietgegenstand bauliche
Aufwendungen gemacht hat, die über die
Mietdauer hinaus wirksam und von Nutzen
sind, bei Beendigung des Mietverhältnisses
Anspruch auf Ersatz dieser Aufwendungen
durch den Vermieter nach ihrem gegenwärti-
gen Wert, soweit dieser den wirklich gemach-
ten Aufwand nicht übersteigt. Dieser
Anspruch besteht nicht, wenn der Vermieter
seine Zustimmung zu den Aufwendungen ver-
weigert oder an die Verpflichtung zur Wie-
derherstellung des früheren Zustandes gebun-
den hat oder wenn der Vermieter verhindert
war, das eine oder das andere zu tun, weil
ihm der Mieter die beabsichtigten Aufwen-
dungen nicht angezeigt hat. Der Wert ist
objektiv unter der Annahme zu ermitteln, daß
der Mietgegenstand weiter zu dem Zweck
verwendet wird, zu dem ihn der Mieter ver-
tragsgemäß verwendet hat."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1989
in Kraft. Verordnungen nach § 49 Abs. 1 Z 1 MRG
in der Fassung des Art. I können schon von dem
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen
werden, treten aber frühestens mit dem 1. Jänner
1989 in Kraft.

Waldheim

Vranitzky
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